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Einleitung

 Naturkatastrophen in letzten Jahren (auch) im Alpenraum
 Intensive Beschäftigung mit Naturgefahren und 

(Raum)Planung
 Vielzahl von Veranstaltungen und Publikationen
 Gestiegene Anforderungen an integrales Risikomanagement
 Erhebliche Verbesserungen im Instrumentrium

 Präventive Planungsmaßnahmen als Grundlage
 Eingeschränkte Betrachtungsweise
 Schnittstelle zwischen Raumplanung/Baurecht mit anderen 

Fachmaterien
 Schwerpunkt auf Österreich, Schweiz, Südtirol

 Föderale Staatsstruktur bewirkt – trotz Bundesvorgaben –
erhebliche Unterschiede, insb. in der Umsetzung
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Präventive Planung im 
Risikomanagement

 Raumplanung als wichtiges Instrument zur 
Beschränkung des Schadenpotentials

 Raum- und Maßnahmenplanung erfordert raumbezogene 
Kenntnisse über Naturgefahren

 Präventive Planung umfasst mehrere Instrumente: 
(Rudolf-Miklau, 2010)

 Fachplanungen
 Grundlagenfachplanung; Gefahren- und Risikoplanung (flächenhafte 

Darstellung von Gefahren/Risiken)
 Gefahren(hinweis)karten: generelle („grobmaßstäbliche“) 

Lagedarstellung gefährdeter Gebiete
 Gefahrenzonenplanung: detaillierte Darstellung der Gefährdung 

 Instrumente der überörtlichen und örtlichen Raumordnung
 Maßnahmenbezogene Planung: für Schutzmaßnahmen
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Herausforderungen I

 Abgrenzung, Bewertung und Wirkung planungsrelevanter 
Gefahrenbereiche
 Informationen über Gefahrenzonen liegen nicht vollständig vor
 Unterschiedliche Erfassungs- und Bewertungsmethodik
 Dynamisierung der Gefahrengrundlagen
 Planungsrechtliche Umsetzung der (unterschiedlichen) 

Gefahrenstufen

http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/83484/

4



5

Dauersiedlungsraum 2004 (Quelle: BEV)



6

Fehlender Platz für Extremereignisse

 Hohe Schäden 

Intensive Raumnutzung
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FloodRisk II
Vertiefung und Vernetzung zukunftsweisender Umsetzungsstrategien 
zum integrierten Hochwasserschutz

WP Recht
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WP Recht, Teilprojekte

TP 10.1: Die Auswirkungen der Hochwasserrichtlinie (HWRL) auf Materiengesetze
TP 10.2: Vorschläge zu einer Effektuierung der rechtlichen Vorgaben zum 
Hochwasserschutz im WRG (Ass.-Prof. Doris Hattenberger)

TP 10.3: Gefährdungsbereiche/Gefahrenzonen aus rechtlicher Sicht (Prof. Karl Weber)

TP 10.4a: Rechtlicher Umgang mit gefährdetem Bau- und Widmungsbestand aus 
Sicht des Raumordnungsrechts (Ass.-Prof. Arthur Kanonier) 

TP 10.4b: Baurechtliche Maßnahmen zum nachträglichen Schutz von hoch-
wassergefährdeten Baubeständen (Ass.-Prof. Karim Giese)

TP 10.5a: Fragen der Haftung im Zusammenhang mit Naturgefahrenmanagement 
(Haftung der Gemeinden bzw. Städte) (Prof. Ferdinand Kerschner)

TP 10.5b: Sachverständigenhaftung (Prof. Ferdinand Kerschner)

TP 10.6: Zur Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (Prof. Ernst Karner)

TP 10.7: Enteignungs- und entschädigungsrechtliche Aspekte bezüglich 
Hochwasserschutz (Dr. Michael Hecht)
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Herausforderungen II

 Umgang mit Bau- und Widmungsbestand in Gefahrenzonen
 Nutzungsbeschränkungen
 Rückwidmungen
 Entschädigung

 Umgang mit Ausnahmeregelungen
 Haftungsfragen

 „Ich warne alle Bürgermeister.“ (Mödlhammer 2006)

 Umgang mit Schutzbauten
 Erhöhte Eigenverantwortung
 Verstärkte Abstimmung von (Planungs-)Maßnahmen

 Abstimmung überörtlicher/örtlicher Raumpläne mit Fachplanungen
 Abstimmung vielfältiger präventiver Maßnahmen

9
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Präventive Raum-
planung der Gemeinden

§ 21 OÖ ROG (2005): Bauland
(1) Als Bauland dürfen nur Flächen vorgesehen werden, die sich auf Grund der 

natürlichen … Voraussetzungen für die Bebauung eignen. 
Flächen, die sich wegen der natürlichen Gegebenheiten (wie Grundwasser, 
Hochwasser, Steinschlag, Bodenbeschaffenheit, Lawinen) für eine zweckmäßige 
Bebauung nicht eignen, dürfen nicht als Bauland gewidmet werden. 

(1a) Flächen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich dürfen nicht als Bauland 
gewidmet werden. Flächen im 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich dürfen 
nicht als Bauland gewidmet werden, es sei denn, dass
 Hochwasserabfluss- und Rückhalteräume dadurch nicht beeinträchtigt werden ..
 Bauland nicht um Bereiche mit erheblich höherem Gefahrenpotential erweitert wird

§ 5 Abs. 3 OÖ BO: Grundflächen, die sich wegen der natürlichen Gegebenheiten 
(wie Grundwasser, Hochwasser, … ) für eine zweckmäßige Bebauung nicht 
eignen … dürfen nicht als Bauplätze bewilligt werden.



ÖGR-Tagung 11

Hochwasserrisikozonierung
Austria (HORA)

 WebGis-Applikation
des BMLFUW

 Zeigt die potentiellen
Überschwemmungsgebiete
in 3 Zonen (HQ30, HQ100,
HQ200) bei Versagen
der bestehenden
Schutzmaßnahmen
(Restrisiko)
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Gefahrenzonenplanung 
in Österreich

 Gefahrenzonenpläne (zwei unterschiedliche Arten)
 haben Fachmaterien als Rechtsgrundlagen
 werden von überkommunalen Fachabteilungen erstellt (nicht von der 

Raumordnung) 
 landesrechtliche Unterschiede in den ROG und Bauordnungen
 Ersichtlichmachung im Flwp

 Gefahrenzonenplan für Wildbäche- und Lawinen
 gemäß § 11 Forstgesetz (seit 35 Jahren)
 Hochwasser, Muren, Lawinen (Steinschlag, 

Rutschungen)
 Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)

 Gefahrenzonenplan für Flüsse
 gemäß Richtlinie der BWV bzw. WRG
 Bundeswasserbauverwaltung (BWV )
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Gefahrenzonen - WLV

 Rote Zone: ständige Benützung für Siedlungs-
oder Verkehrszwecke ist nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich

 Gelbe Zone: ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist 
wegen der Gefährdung beeinträchtigt

 Blauer Vorbehaltsbereich: Flächen für Schutzmaßnahmen  und Bereiche, 
die einer besonderen Bewirtschaftung bedürfen

 Violetter Vorbehaltsbereich: Flächen, die erhalten werden müssen, weil 
sie natürlichen Schutz bieten (nicht zwingend)

 Brauner Hinweisbereich: Hinweis auf andere Naturgefahren (Steinschlag 
oder Rutschung) (nicht zwingend)

13
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Gefahrenzonen WLV

 Ausweisung der roten und gelben Gefahrenzone 
aufgrund eines 150-jährlichen 
Bemessungsereignisses 

 Darstellung
 der wildbach- und lawinengefährdeten Gebiete
 des Gefährdungsgrades dieser Gebiete
 der Bereiche für Schutzmaßnahmen und 

besondere Bewirtschaftungsmaßnahmen

 Gefahrenzonenabgrenzung der WLV unterstellt 
die Summe aller möglichen Ereignisse

14
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Gefahrenzonen - BWV

 Seit einigen Jahren werden Gefahrenzonenpläne der BWV im Rahmen 
schutzwasserwirtschaftlicher Planungsgrundlagen beauftragt

 Richtlinien gibt Ausweisungsgrundsätze vor
 Ausweisung der Gefahrenzonen aufgrund eines 100-jährlichen 

Bemessungsereignisses  (+ Restrisikobereiche)
 Pläne werden bei Wildbacheinzugsgebieten 

mit den Gefahrenzonenplänen der WLV abgestimmt
 Intensiver Dialog mit den Betroffenen im Auflageverfahren
 Erstvorstellung und Diskussion der Gefahrenzonenplanung mit der 

jeweiligen Gemeinde
 TW Darstellung der Planinhalte  auf der Landeshomepage

 Gefahrenzonenplan wird von der planungsrechtlichen Aufsichtsbehörde 
und im Rahmen kommunaler Genehmigungsverfahren (z.B. FWP, 
Bauverfahren) als Gutachten der BWV herangezogen
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Rechtswirkung von Gefahrenzonenplänen

 Keine Verordnungen – „qualifizierte Gutachten mit Prognosecharakter“
 Raumplanerisches Informations- und kein unmittelbares Rechtsinstrument
 Keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung durch die GZP
 Teilweise verweisen ROG auf GZP  
 Besondere Wirkung des Gutachtens durch das spezifische Verfahren

 Bindungswirkung von Gefahrenzonenplänen im Rahmen 
 des Sachverständigendienstes und 
 der Projektierungstätigkeit: Projektierung und Durchführung von Maßnahmen 

sowie für die Reihung dieser Maßnahmen
 Instrumentarium der sog. „Hinderungsgründe“: Nichtbeachtung der 

Gefahrenzonenpläne durch Gemeinden verhindert die Zuteilung von staatlichen 
Fördermitteln für Schutzmaßnahmen (freiwillige Leistung des Bundes)
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Ablaufschema (Schmid, WLV 2006)

Erster Entwurf des GZP
(Erhebungen im Einzugsgebiet, 
Risikoanalyse u. Risikobewertung, 
Gefahrenzonenabgrenzung)

Interne Koordinierung
Intensive Evaluierung d. 
Ergebnisse der 
Gefahrenzonenplanung

Fachliche Überprüfung 
durch das BMLFUW

Öffentliche Auflage in den 
Gemeinden, Einwendungen

Kommissionelle Überprüfung
BMLFUW, Land, Gemeinde, WLV-Sektion

Behandlung der Einwendungen

Genehmigung durch den 
Bundesminister

Inkraftsetzung



19

Schweiz: Von der Gefahrenabwehr zur 
Risikokultur
(http://www.arl-net.de/pdf/veranst/D-CH_Koop_Feb2007/Guggisberg.pdf)
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Gefahrenkarte

 „Die Gefahrenkarte stellt innerhalb der Erfassungsbereiche objektiv die 
von gefährlichen Prozessen (Naturereignissen) bedrohten Flächen 
prozessgetrennt in drei Gefahrenstufen dar und zeigt die resultierenden 
Gefährdungen“ (Graubünden)

 Vorgaben des Bundes, insb. Empfehlungen
 Mit Bundesgesetzen zum Wasserbau und Wald sind Kantone verpflichtet,

 Gefahrenkarten zu erstellen 
 diese bei raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen

 Im Rahmen der Gefahrenprävention dienen Gefahrenkarten (BAFU):
 Ausscheidung von Gefahrenzonen im Nutzungsplan; Formulierung von 

Bauauflagen 
 Planung technischer Maßnahmen, z.B. von Hochwasserschutzdämmen 
 als Instrument bei der Notfallplanung 
 der Sensibilisierung der Bevölkerung
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Gefahrenkarte

 Gefahrenkarten sind behördenverbindliche Fachgrundlagen, welche 
die Gefährdung bestimmter Gebiete aufzeigen
 Ergebnis gutachtlicher Beurteilungen von Naturgefahren
 Gefahrenzonen stellen einen rechtserheblichen Sachverhalt dar, welcher im 

Verwaltungsverfahren nicht ignoriert werden darf
 Gefahrenkarten für Lawinen, Steinschlag, Rutschungen und 

Überschwemmungen
 Erstellung der Gefahrenkarten durch die Kantone (in Zusammenarbeit 

mit Gemeinden) 
 Umsetzung in der kommunalen Nutzungsplanung durch Gemeinden
 Definierte Gefahrenstufen als Vorgaben des Bundes

 Empfehlungen des Bundes sollen dazu beitragen, dass in der ganzen 
Schweiz die Naturgefahren nach einheitlichen Kriterien und Maßstäben 
erfasst und berücksichtigt werden
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Gefahrenkarten – Gefahrenstufen (BAFU)
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Gefahrenkarte Klosters
(http://mapserver1.gr.ch/naturgefahrenkarte/naturgefahrenkarte.phtml)
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Gefahrenkarte und 
Gefahrenzonen

 Kantone sind beauftragt, Gefahrenkarten bei der Erarbeitung 
raumplanerischer Instrument zu berücksichtigen

 Es wird zwischen zwei Nutzungsplanverfahren unterschieden (BAFU, 2005):
 Gefahrenhinweismodell: Gemeinden tragen im Zonenplan 

Gefahrenhinweisgebiete ein; erst beim Baugesuch werden detaillierte 
Auflagen festgelegt 

 Gefahrenzonenmodell: Gemeinden scheiden im Zonenplan 
grundeigentümerverbindliche Gefahrenzonen aus 

 Gefahrenkarten bilden Grundlage für Ausscheidung der Gefahrenzonen
 Gefahrenzonen werden für jene Gebiete ausgeschieden, die durch 

Naturgewalten gefährdet sind (Art. 20 Planungs- und Baugesetz Schwyz)

 In der Nutzungsplanung werden die Inhalte der Gefahrenkarte 
parzellenscharf und verbindlich festgelegt. Dabei gilt insb., dass
 in der roten Zone keine Bauten und Anlagen neu erstellt werden dürfen 
 in blauen Zonen Bauten nur mit baulichen Auflagen erstellt werden dürfen
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Übertragung Gefahrenkarteninhalte (rote 
Zone) in Nutzungsplanung (Basel)
(http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/bud/naturgefahren/mitwirk_wegleitung.pdf)
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Schutzziele

 Schutzziele grenzen akzeptable und nicht akzeptablen Risiken ab
 Schutzziele definieren, welche Objekt- und Nutzungskategorien vor 

welchen Intensitäten von Gefahrenereignissen zu schützen sind
 Beispiel Schutzzielmatrix für Hochwasser im Kanton Zürich
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Prävention and Planung (Loat, 2005)
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Gefahrenzonenplanung Südtirol

 Rechtliche Grundlage: Landes-ROG 2008, Durchführungsverordnung 
betreffend die Gefahrenzonenpläne

 Gefahrenzonenplan ist ein dem Bauleitplan der Gemeinde übergeordneter 
Fachplan 

Art 22-bis Südtiroler Landes-ROG
(2) Die Gemeinden erstellen innerhalb von drei Jahren ab Genehmigung der 

Richtlinien Gefahrenzonenpläne ... 
Die Erstellung von übergemeindlichen Gefahrenzonenplänen wird bevorzugt, 
wo dies aufgrund der naturräumlichen Situation angebracht ist.

(5) Die Vorschriften des Gefahrenzonenplanes haben Vorrang gegenüber 
abweichenden Vorschriften des Bauleitplanes.

(7) Bei Bauvorhaben, die im Widerspruch zum GZP stehen, setzt die Behörde die 
Entscheidung über Bauanträge aus, bis das Projekt entsprechend geändert 
wird, Schutzbauten realisiert sind …
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Gefahrenzonenplanung Südtirol

Drei Arbeitsphasen:
 Phase I: Erkennung und  

Bestimmung der Flächen, welche 
einem hydrogeologischen Risiko 
ausgesetzt sind

 Phase II: Abgrenzung und 
Beurteilung der Gefahrenstufen

 Phase III: Bewertung des 
spezifischen Risikos und 
Maßnahmenplanung
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Südtirol: Durchführungsverordnung 
betreffend Gefahrenzonenpläne 
(Nr. 42/2008)

Die nach Naturgefahrentypen unterschiedenen Zonen werden in 3 
Gefährdungsstufen eingeordnet:
 Zone H4 - sehr hohe Gefahr
 Zone H3 - hohe Gefahr
 Zone H2 - mittlere Gefahr



31

GZP Gemeinde 
Neumarkt
2009
(http://www.gemeinde.
neumarkt.bz.it/gemeindeamt/
download/220605637_1.pdf)

http://www.gemeinde/�
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Südtirol: Durchführungsverordnung 
betreffend Gefahrenzonenpläne 
(Nr. 42/2008)

Abschnitt B – Erstellung des Gefahrenzonenplanes
 Kategorien für die Untersuchung der hydrogeologischen Gefahr

a) verbauter Ortskern + 300m-Puffer, urbanistische Zonen
Streusiedlungen und Einzelhäuser bei bekannten Prozessen

b) Infrastrukturen, Verkehrsflächen, Erholungseinrichtungen, 
Streusiedlungen und Einzelhäuser

c) sonstige Einrichtungen und Strukturen, z.B. auch Forststraßen

Abschnitt C – Klassifizierung des spezifischen Risikos
 Risikozonenkarte muss für die Kategorie 

 a) im Maßstab 1:5.000, 
 b) im Maßstab 1:10.000 erstellt werden.
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Resümee

 Planliche Darstellung von Gefahren (unterschiedlicher Intensität) 
bildet eine wesentliche Planungsgrundlage 

 Gefahrenzonen stellen Planungsgrundlagen u. Fachgutachten dar
 Möglichst einheitliche Erfassung und Bewertung von 

Gefahrenbereichen durch Vorgaben überörtlicher Fachstellen
 Standardisierte Erhebungs- und Bewertungsmethodik

 Kommunaler Entscheidungsspielraum bei Planungs- und 
Baumaßnahmen soll (weitgehend) eingeschränkt werden
 Rechtliche Bindungswirkung wiest Unterschiede auf

 GZP werden von unterschiedlichen Akteuren erstellt
 Unterschiedlicher Bearbeitungsstand – erhebliche Anstrengungen 

bei der Erstellung in den letzten Jahren
 Hohe Akzeptanz und Anerkennung der Gefahrenzonenplanung
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